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1.  Verfassungs- und Verwaltungsrecht / Droit 
constitutionnel et administratif 

1.3.  Grundrechte / Droits fondamentaux 

(1) Geltung von Art. 6 EMRK in Verfahren betreffend 
Führerausweisentzügen zu Warnzwecken. Offentlich-
keit des Verfahrens. 

Bundesgericht, Kassationshof, 11.1.1995, T. c. Verwal-
tungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung 
IV, (6A.78/1994), Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 

Zusammenfassung des Urteils: 

T. wurde am Steuer seines Personenwagens von der Poli-
zei zur Kontrolle angehalten. Eine Blutprobe ergab einen 
Gehalt von 1,50 Gewichtspromille. T. wurde in der Folge 
des Führens eines Personenwagens in angetrunkenem 
Zustand schuldig gesprochen und zu einer bedingten 
Gefângnisstrafe von zwei Wochen und einer Busse von 
Fr. 1100.— verurteilt. 

Mit Verfügung entzog das Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamt des Kantons St. Gallen den Führerausweis für 
vier Monate. Den dagegen erhobenen Rekurs wies die Ver-
waltungsrekurskommission ab; insbesondere wurde dem 
Gesuch um eine ôffentliche und mündliche Verhandlung 
gemâss Art. 6 EMRK nicht stattgegeben. Dagegen erhebt 
T. Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 

Bemerkungen: 

a. Anwendung des Art. 6 EMRK auf Warnungsentzug 
1. Der Warnungsentzug ist "eine der strafrechtlichen 
Sanktion amliche, aber dennoch von ihr unabhângige Ver-
waltungsmassnahme mit prâventivem und erzieherischem 
Charakter" (Erw. 3.a. m.w.H.). Die Lehre hebt die bestra-
fende Natur des Warnungsentzuges einhellig hervor (vgl. 
R. SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung von Recht und Praxis 
des Sicherungsentzugs von Führerausweisen, AJP/PJA 
1992 17 sowie Erw. 3.a.). Von den Betroffenen wird er zu-
dem ais Strafe empfunden und entsprechend gefürchtet 
(BGE 103 Ib 104, E. 2a). Das Bundesgericht hat sich mit 
diesem wichtigen Urteil der Auffassung der Lehre ange-
schlossen und den Warnungsentzug ais strafrechtliche 
Anklage im Sinne des Art. 6 EMRK gewertet (E. 2 und 3). 

2. Mit der Aussprechung von Warnungsentzügen werden 
unterschiedliche Hauptzwecke verfolgt; die gesetzlichen 
Tatbestânde des Strassenverkehrsgesetzes umfassen sehr 
verschiedenartiges Verhalten. Zentral sind die Bestim-
mungen von Art. 16 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG, 
insoweit sie eine (schwere) Verkehrsgefâhrdung betreffen. 
Die vorliegend zur Anwendung gelangte Bestimmung 
(Fahren in angetrunkenem Zustand, Art. 16 Abs. 3 lit. b 
SVG) stellt einen Spezialfall von Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG 
dar: Fahren in angetrunkenem Zustand gilt auf jeden Fall 
ais schwere Verkehrsgefâhrdung. (Die Mindestentzugs-
dauer in Art. 17 Abs. 1 lit. b SVG ist mit zwei Monaten 

hôher angesetzt ais diejenige der lit. a, die bei nicht alkohol-
bedingter schwerer Verkehrsgefâhrdung zur Anwendung 
kommt.) Daneben umfasst Art. 16 Abs. 3 SVG auch Tat-
bestânde, die mit der Verkehrssicherheit nichts oder nur 
entfernt etwas zu tun haben, wie den Warnungsentzug 
wegen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch 
(lit. d), der Begehung eines Verbrechens unter Verwendung 
eines Motorfahrzeugs (lit. f) oder der Vereitelung einer 
Blutprobe (lit. g). Warnungsentzüge, die aufgrund solcher 
Delikte ausgesprochen werden, dienen in erster Linie der 
Verbrechensbekâmpfung bzw. dem geordneten Gang der 
Rechtspflege und stehen damit den "klassischen" Straf-
zwecken sehr viel nâher. Im vorliegenden Fall war ein 
Delikt Anknüpfungspunkt für den Warnungsentzug, das 
nicht zu diesem Kreis von Tatbestânden gehôrt. Daraus 
ergibt sich zweifelsfrei, dass Warnungsentzüge generell, 
also unabhiingig vom ihnen zugrundeliegenden Delikt, ais 
strafrechtliche Anklage im Sinne von Art. 6 EMRK gelten. 
Das Bundesgericht setzt sich denn auch mit dieser Frage 
überhaupt nicht auseinander. 

3. Dieses Ergebnis liess sich erahnen. In einem andern 
Entzugsverfahren führte das Bundesgericht unter anderem 
aus, dass der definitive Entscheid über den Entzug des 
Führerausweises môglichst bald nach der Tat getroffen 
werden sollte. Auch gehôre die Verfahrensbeschleunigung 
zu den Geboten der EMRK (vgl. BGE 119 Ib 160 und 
162). Das Gebot der Verfahrensbeschleunigung gilt frei-
lich nur dann, wenn es sich um eine "strafrechtliche 
Anklage" oder eine "zivilrechtliche" Streitigkeit handelt. 
Das Bundesgericht ist damais ohne weiteres von der 
Anwendbarkeit des Art. 6 EMRK ausgegangen. Dies ent-
spricht im übrigen auch der Rechtsprechung der Europâi-
schen Kommission für Menschenrechte. Diese hatte bei 
einem Warnungsentzug geprüft, ob im fraglichen Verfah-
ren die Garantien des Art. 6 EMRK eingehalten worden 
sind. Dabei hatte sie die Anwendbarkeit des Art. 6 EMRK 
schlicht vorausgesetzt (vgl. Zulassungsentscheid Nr. 10950/ 
84, St. c. die Schweiz, VPB 1986 Nr. 101). Das bundes-
gerichtliche Urteil hat zur Folge, dass bei Warnungs-
entzügen aile Garantien des Art. 6 EMRK eingehalten 
werden müssen. 

b. Anwendung des Art. 6 EMRK auf Sicherungsentzug? 

4. In diesem Urteil war die Rage nicht zu entscheiden, ob 
Art. 6 EMRK auch auf das Verfahren betreffend Siche-
rungsentzüge anzuwenden sei. Nach der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung sind "Sicherungsentzüge keine 
Strafen, sondern Administrativmassnahmen, welche die 
Sicherheit im Strassenverkehr bezwecken. Sie sollen 
grundsâtzlich nur so lange aufrechterhalten bleiben, ais der 
Fahrzeugführer eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar-
stellt" (BGE 112 Ib 181; SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung, 
a.a.O., 7). Beim Sicherungsentzug handelt es sich im 
Grunde genommen um den (zeitweisen) Widerruf einer 
Polizeibewilligung. Er ist keine "strafrechtliche Anklage". 
Die Verfahren betreffend Sicherheitsentzüge kônnen in- 
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dessen Streitigkeiten betreffend "zivilrechtliche Ansprüche 
und Verpflichtungen" im Sinne von Art. 6 EMRK dar-
stellen. 

5. Die Strassburger Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 1 
EMRK begreift nicht nur die privatrechtlichen Streitsachen 
ais "zivilrechtlich". Sie hat auch klassisch verwaltungs- 
rechtliche Streitigkeiten darunter subsumiert (vgl. BGE 
119 la 92 m.w.H.). Als entscheidendes Kriterium hat sich 
dabei der Begriff der Streitigkeiten um pekuniiire, wirt- 
schaftliche, verinôgens- oder geldwerte Rechte herausge- 
bildet: "Der Gerichtshof hâlt fest, dass der Gegenstand der 
Klage der Beschwerdeführer eine vermôgenswerte Ange- 
legenheit betraf und dass die Klage auf einer angeblichen 
Verletzung von Rechten beruht, die gleichfalls vermôgens-
werte Rechte waren. Das in Rede stehende Recht war 
daher ein 'Civil right' bzw. ' Droit ... de caractère civil', un-
geachtet des Anlasses der Streitigkeit und des Umstandes, 
dass die Verwaltungsgerichte zustândig waren" (Urteil 
Éditions Périscope, Publications de la Cour a.a.O., Série 
A Nr. 234-B, § 40 = OJZ 1992, 771). Mit dieser Defini-
tion, die vom Gerichtshof seither mehrfach bestâtigt wor-
den ist (vgl. Urteil Ortenberg, Publications de la Cour 
a.a.O. 295-B und Urteil Beaumartin, Publications a.a.O. 
296-B), gelangt Art. 6 Ziff. 1 EMRK bei allen Berufs-
ausübungsbewilligungen zur Anwendung. Der Führeraus-
weis stellt z.B. für einen Berufschauffeur eine echte 
Berufsausübungsbewilligung dar. Für ihn stellt ein Siche-
rungsentzug eine erhebliche Beschninkung seiner wirt-
schaftlichen und vermôgenswerten Rechte dar. Er kann 
seine Arbeitskraft für die Dauer des Entzuges nicht mehr 
einsetzen. Mit diesen Überlegungen hatte beispielsweise 
der Gerichtshof den Fall eines Garagisten beurteilt, dessen 
Bewilligung zum Betrieb einer Flüssiggastankstelle aus 
polizeilichen Gründen entzogen worden war: "Die Ertei-
lung der Genehmigung, auf die der Beschwerdeführer 
behauptete, Anspruch zu haben, gehôrt zu den Bedingun-
gen für die Ausübung eines Teils der beruflichen Tâtigkeit, 
die er in seiner Eigenschaft ais Unternehmer ausübte" (Ur-
teil Benthem, Publications de la Cour a.a.O. 97, § 36 = 
EuGRZ 1986 302). Der Sicherungsentzug besitzt bei allen 
Personen, die beruflich zwingend auf ein Motorfahrzeug 
angewiesen sind, einen pekunUiren, wirtschaftlichen und 
vermôgenswerten Charakter. In ail diesen Fâllen ist Art. 6 
Ziff. 1 EMRK anwendbar. 

c. Keine Anwendung des Art. 6 EMRK auf die Verwarnung 

6. Art. 16 Abs. 2 SVG sieht in leichten Fâllen anstelle ei-
nes Warnungsentzugs eine Verwarnung vor. Zwar wird 
auch damit ein prâventiver und repressiver Zweck verfolgt, 
mithin wird ein für jedermann bestimmtes Verhalten er-
zwungen. Damit liegt grundsâtzlich eine strafrechtliche 
Angelegenheit vor. Weil die Verwarnung aber hinsichtlich 
des Schweregrades mit dem Warnungsentzug nicht zu ver-
gleichen ist (vgl. M. E. VILLIGER, Handbuch der EMRK, 
Zürich 1993, 232 f.), findet Art. 6 Ziff. 1 EMRK bei die-
sen Verfahren keine Anwendung. 

d. Auswirkungen auf die Rechtspflege im allgemeinen 

7. Art. 6 Ziff. 1 EMRK enthâlt ein Bündel von Ver-
fahrensgarantien für gerichtliche Verfahren, welche bei 
zivilrechtlichen Streitigkeiten und strafrechtlichen Ankla-
gen einzuhalten sind. Bei letzteren sind zusâtzlich die 
besonderen Garantien des Art. 6 Ziff. 2 und 3 EMRK zu 
beachten. Diese Garantien schliessen es nicht aus, dass 
zunachst eine Verwaltungsbehôrde in einem Aktenprozess 
die Entzugsverfügung erlâsst. Im nachfolgenden gericht-
lichen Verfahren müssen indessen die Verfahrensgarantien 
des Art. 6 EMRK wenigstens in der ersten Gerichtsinstanz 
voll gewâhrt werden. In den oberinstanzlichen Rechtsmit-
telverfahren kônnen die Garantien des Art. 6 EMRK ver-
mindert werden, soweit es die besondere Funktion des 
jeweiligen Rechtsmittels erfordert (vgl. Urteil Sutter, 
Publications de la Cour a.a.O., Série A 74, § 28 = EuGRZ 
1985, 229). Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass etwa 
im Kanton St. Galien die Verwaltungsrekurskommission 
ais erste gerichtliche Instanz die Garantien des Art. 6 
EMRK voll einzuhalten hat. 

8. Die Verfahrensgarantien des Art. 6 EMRK sind auf 
schweizerische Verfahren vollumfânglich anwendbar, da 
der Europâische Gerichtshof für Menschenrechte und in 
dessen Gefolge das Bundesgericht die (pnizisierende) aus-
legende Erklârung der Schweiz zu Art. 6 EMRK sowie den 
Vorbehalt zur Verfahrensôffentlichkeit ungültig erklârt 
haben (vgl. BGE 118 la 473 und dazu VPB 1993 Nr. 59, 
470 ff., Kreisschreiben sowie A. KLEY-STRULLER, Art. 6 
EMRK ais Rechtsschutzgarantie gegen die afentliche 
Gewalt, Zürich 1993, 79 if.). Damit ist nur noch die 
auslegende Erkhirung zu Art. 6 Ziff. 3 lit. c und e EMRK 
betreffend Anwalts- und Dolmetscherkosten in Straf-
verfahren in Kraft, dessen Gültigkeit indes fraglich ist (vgl. 
VILLIGER, Handbuch a.a.O., 25 f.). 

e. Ôffentliche und mündliche Verhandlung 

9. Von den Verfahrensgarantien steht, wie das vorliegende 
Urteil zeigt, der Anspruch auf eine Offentliche Verhand-
lung im Vordergrund. Dieser Anspruch setzt seinerseits 
eine mündliche gerichtliche Hauptverhandlung voraus, die 
publikumsôffentlich geführt wird (vgl. VILLIGER, Hand-
buch a.a.O., 258, BGE 119 Ib 331). Obwohl dies Art. 6 
Ziff. 1 EMRK nicht ausdrücklich festhâlt, hat eine Partei 
unter Umstânden aus den zusâtzlichen Gründen der 
Waffengleichheit das Recht, an der Gerichtsverhandlung 
persônlich und mündlich teilnehmen zu kônnen (Urteil 
Colozza, Publications de la Cour a.a.O., Série A 89, § 27 = 
EuGRZ 1985, 634). Dieser letzte Anspruch stand im vor-
liegenden Urteil nicht zur Debatte. 

10. Es fragt sich, ob von der ôffentlichen Verhandlung 
abgesehen werden kann, weil ein besonderer Schranken-
vorbehalt gegeben ist. Art. 6 Ziff. 1 Satz 2 EMRK erlaubt 
den Ausschluss der Presse und der Ôffentlichkeit unter 
anderem wegen (vgl. VILLIGER, Handbuch a.a.O., 263) der 
Beeintrâchtigung der Rechtspflege in dem nach Auffas-
sung des Gerichts erforderlichen Umfang. Das ausdrück- 
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liche Begehren des Beschwerdeführers vor der Verwal-
tungsrekurskommission liess keinen Rückschluss auf einen 
stillschweigenden Verzicht mehr zu. Die Vorinstanz hat 
bemerkenswerterweise einen an sich noch môglichen 
Einwand nicht einmal geltend gemacht. Daher prüfte das 
Bundesgericht überhaupt nicht mehr, ob allenfalls ein 
Ausnahmetatbestand gemâss Art. 6 Ziff. 1 Satz 2 EMRK 
gegeben sei. Dieser Einwand hâtte dem Bundesgericht 
— wie im folgenden zu zeigen ist  indirekt Gelegenheit 
gegeben, eine wichtige Rechtsfrage zu khiren. 

11. Im Bereich der "zivilrechtlichen" Streitigkeiten hat 
sich nâmlich eine zwiespâltig zu wertende Rechtsprechung 
des Eidg. Versicherungsgerichts ergeben. Dieses hatte in 
BGE 119 V 375 und 120 V 5 festgehalten, dass selbst 
dann, wenn ein Beschwerdeführer eine ôffentliche Ver-
handlung ausdrücklich verlangt, davon abgesehen werden 
kann, falls nicht Fragen des ôffentlichen Interesses betrof-
fen seien. Es berief sich in beiden Urteilen auf das Urteil 
Schuler-Zgraggen (Publications de la Cour a.a.O, Série A 
263, § 58 = ÔJZ 1994, 138 oder Pr. 1994 Nr. 24), wonach 
die Gerichte bei der Ansetzung ôffentlicher Verhandlungen 
auf die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verfahren 
Rücksicht nehmen dürften. Deshalb kônnte bei aus-
schliesslich juristischen Fragen auf eine ôffentliche Ver-
handlung verzichtet werden. Für derartige Verfahren sei 
der schriftliche Verkehr genügend. Die Verweigerung der 
Verhandlungsafentlichkeit durch das Eidg. Versicherungs-
gericht geht weit und würde von den Konventionsorganen 
u.E. wohl nicht bestâtigt werden (vgl. die Urteilskom-
mentierung durch A. KLEY-STRULLER, AJP/PJA 1994 
1191 ff.). Das Eidg. Versicherungsgericht versucht, die 
Ausdehnung des Anwendungsbereiches von Art. 6 EMRK 
mit einer Einschrânkung der Verfahrensgarantien zu kom-
pensieren. Damit soli die Justiz vor weiterer Überlastung 
geschützt werden. Dieses Ansinnen ist jedoch kaum ver-
tretbar (vgl. Kommentierung des Urteils Schuler-Zgrag-

gen durch Y HANGARTNER, AJP/PJA 1994 784 ff., Ziff. 14; 
VILLIGER, Handbuch a.a.O., 263 und Anm. 132). Die Staa-
ten sind dafür verantwortlich, dass sie die Gerichte auch 
bei einem grossen Geschâftsanfall mit genügend Personal 
ausstatten (vgl. z.B. Urteil Buchholz, Publications de la 
Cour a.a.O, Série A 42, § 51). Sie dürfen die Verfahren 
nicht mittels Einschrânkung der Garantien des Art. 6 
Ziff. 1 EMRK beschleunigen. 

f Übrige Garantien des Art. 6 EMRK 

12. Die Einordnung des Warnungsentzuges ais strafrecht-
liche Massnahme führt dazu, dass aile, auch die beson-
deren Verfahrensgarantien des Art. 6 Ziff. 3 EMRK, 
eingehalten werden müssen. Die Anwendung des Art. 6 
EMRK auf Entzugsverfahren bedingt unter anderem den 
Abschluss des Verfahrens innert angemessener Dauer. 
Dafür gibt es allerdings nur wenige abstrakte Kriterien 
(vgl. VILLIGER, Handbuch a.a.O., 268 f.). Daher werden 
die Umstânde des Einzelfalls stark gewichtet. Hier kônnen 
sich im Gefolge dieses Urteils deshalb Probleme ergeben, 

weil dem gerichtlichen Verfahren ein zu langer verwal-
tungsinterner Rechtsweg vorgeschaltet ist (vgl. die Proble-
matik im Urteil Kônig, Publications de la Cour a.a.O., 
Série 27, § 98 = EuGRZ 1978, 406) oder weil die gericht-
lichen Instanzen ungenügend ausgestattet sind. 

g. Wer hat die Verfahrensgarantien zu gewiihrleisten? 

13. Art. 6 EMRK enthâlt nicht nur Garantien für ein faires 
Verfahren. Ziff. 1 verlangt ausserdem, dass das Verfahren 
vor "einem unabhângigen und unparteiischen, auf Gesetz 
beruhenden Gericht" durchgeführt wird, das über die 
genannten Streitfragen entscheidet. Unabhângigkeit des 
Gerichts bedeutet insbesondere (vgl. VILLIGER, Handbuch 
a.a.O., 244), dass die Mitglieder des Gerichts ais eigent-
liche Richter und unabhângig von anderen Staatsgewalten 
amten. Solche Unabhângigkeit ist bei kantonalen Rechts-
mittelinstanzen gegen Führerausweisentzüge dann gege-
ben, wenn der Rechtsmittelweg an ein kantonales Verwal-
tungsgericht (z.B. Kanton Schwyz) oder an eine Spezial-
rekursinstanz (z.B. Verwaltungsrekurskommission des 
Kantons St. Galien) führt, die mit den erforderlichen 
Eigenschaften ausgestattet ist. Ist der kantonale Rechts-
mittelweg zweistufig (z.B. Kanton Aargau: Departement 
des Innern/Verwaltungsgericht), geniigt es, wenn eines der 
Organe über richterliche Unabhângigkeit verfügt. Aller-
dings muss das Gericht über eine voile Kognition verfü-
gen und namentlich auch die Entzugsdauer überprüfen 
kônnen (vgl. KLEY-STRULLER, Rechtsschutzgarantie a.a.0., 
68 f.). Probleme ergeben sich mithin dort, wo lediglich 
eine verwaltungsinterne bzw. eine Überprüfung durch die 
Regierung (z.B. Kanton Zürich) stattfindet. Diese Organe 
entsprechen den durch Art. 6 Ziff. 1 EMRK gestellten 
Anforderungen offensichtlich nicht. 

14. Die Kantone werden mit der Teilrevision des Organi-
sationsgesetzes der Bundesrechtspflege vom 4.10.1991 
verpflichtet, richterliche Behôrden ais letzte kantonale 
Instanzen zu bestellen, soweit gegen deren Entscheide 
unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das 
Bundesgericht zuhissig ist (Art. 98a OG); sie haben diese 
Behôrden bis spâtestens zum 15. Februar 1997 einzu-
richten (Ziff. 1 Abs. 1 SchlB der OG-Revision von 1991; 
Art. 98a OG steht seit dem 15. Februar 1992 in Kraft, vgl. 
AS 1992 288 ff.). Damit haben spâtestens in zwei Jahren 
alle Kantone richterliche Behôrden zur Verfügung zu 
stellen (vgl. dazu Ziff. 7 der Urteilskommentierung von Y. 
HANGARTNER, AJP/PJA 1993 81). Bis dahin kônnen die 
Kantone, die den gestellten Anforderungen nicht genügen, 
Ausführungsbestimmungen zu Art. 98a OG "nôtigenfalls 
und vorlâufig in die Form nicht referendumspflichtiger 
Erlasse kleiden" (Ziff. 1 Abs. 2 SchlB der OG-Revision 
von 1991). Davon wird in einzelnen Kantonen wohl bald 
Gebrauch zu machen sein. 

Dr. rer. publ. Andreas Kley-Struller, St. Gallen 
Prof. Dr. rer. publ. René Schaffhauser, St. Gallen 
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